
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Fabio De Masi, Jörg Cezanne,
Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/26072 –

Beauftragung von Ernst & Young mit Beratungs- und Unterstützungsleistungen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) zählt zu den vier 
größten Wirtschaftsprüfern in Deutschland, den sogenannten Big Four. Sie 
führt derzeit mehrere Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Bun-
desregierung und die verschiedenen Ministerien durch. Gleichzeitig steht EY 
im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal in der Kritik. Daraus ergeben 
sich Fragen im Hinblick auf die öffentliche Beauftragung von EY.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Zur Erhebung der für die Beantwortung der Fragen erforderlichen Angaben war 
eine Ressortabfrage durchzuführen. Die zur Beantwortung erforderlichen Daten 
mussten zum Teil händisch ausgewertet werden. Insgesamt können die in der 
Antwort wiedergegebenen Angaben daher trotz größtmöglicher Sorgfalt auf-
grund der Kürze der für die Beantwortung von parlamentarischen Anfragen 
vorgegebenen Zeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) hat im Rahmen 
der oben genannten Ressortabfrage zur Beantwortung der Fragen 5 und 6 er-
klärt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) diese Fragen aus 
schutzbedürftigem Geheimhaltungsinteresse nicht beantworten kann. Eine Be-
antwortung der Fragen würde die Offenlegung bestimmter nachrichtendienstli-
cher Arbeitsmethoden, eingesetzter Werkzeuge, Fähigkeiten und Vorgehens-
weisen des BfV implizieren und würde Rückschlüsse auf die hier angewandten 
Methoden zulassen. Arbeitsmethoden und technische Fähigkeiten sind im Hin-
blick auf die künftige Erfüllung des gesetzlichen Auftrags des BfV jedoch be-
sonders schutzwürdig und stellen für die Aufgabenerfüllung des Nachrichten-
dienstes einen überragend wichtigen Grundsatz dar. Das Bekanntwerden z. B. 
der technischen Aufklärungsfähigkeiten, -tätigkeiten und Analysemethoden 
könnte das Wohl des Bundes gefährden.
Eine Antwort der Bundesregierung auf diese Fragen würde spezifische Infor-
mationen zur Tätigkeit, insbesondere zur Methodik und den konkreten techni-
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schen Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden einem nicht eingrenzbaren Perso-
nenkreis nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland zugänglich machen. 
Dabei würde die Gefahr entstehen, dass die bestehenden oder in der Entwick-
lung befindlichen operativen Fähigkeiten und Methoden des BfV aufgeklärt 
und damit der Einsatzerfolg gefährdet würde. Es könnten entsprechende 
Abwehrstrategien entwickelt werden. Dies könnte die wirksame Aufgabener-
füllung des BfV und damit die Interessen der Bundesrepublik Deutschland ge-
fährden.
Die notwendige Abwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse einerseits 
und dem grundsätzlich umfassenden parlamentarischen Fragerecht andererseits 
ergibt daher, dass auch die eingestufte Übermittlung der Informationen an die 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages vorliegend nicht in Betracht 
kommt.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) – siehe 
auch Antwort zu Frage 4 -, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und das Bundes-ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) haben für das Ressort bzw. ihren Geschäftsbereich vollständi-
ge Fehlanzeige erstattet.

 1. Welche Aufträge für Beratungs- und Unterstützungsleistungen in Verbin-
dung mit der Bewältigung der Corona-Krise haben die Bundesministeri-
en und deren nachgeordnete Behörden bislang an das Unternehmen EY 
vergeben (bitte Aufträge nach beauftragendem Ministerium auflisten)?

 2. Auf welche Höhe belief sich jeweils das Auftragsvolumen bei den in 
Frage 1 genannten Aufträgen?

 3. In welchen Bundesministerien ist EY derzeit im Rahmen von Beratungs- 
oder Unterstützungsleistungen tätig?

 4. In welchen Bundesministerien war EY im Jahr 2020 im Rahmen von 
Beratungs- oder Unterstützungsleistungen tätig?

Die erbetenen Angaben werden für die Fragen 1 bis 4 zusammengefasst als Ta-
belle in der Anlage 1 dargestellt.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) erklärt, 
dass EY im BMJV im Jahr 2020 im Rahmen von Beratungs- oder Unterstüt-
zungsleistungen zwar tätig war, jedoch als Unterauftragnehmer der Boston 
Consulting Group (BCG). BCG ist keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

 5. Welche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erhielt jeweils in 2018, 2019 
und 2020 die höchstdotierten öffentlichen Aufträge für Beratungs- oder 
Unterstützungsleistungen durch die Bundesregierung und ihr nachgeord-
nete Behörden (bitte Auftragssumme nach beauftragendem Bundes-
ministerium für die fünf größten Auftragnehmer pro Jahr angeben)?

Die Angaben zu Frage 5 werden als Tabelle in der Anlage 2 dargestellt. Teil-
weise liegt seitens der Auftragnehmer keine Zustimmung zur Nennung des Na-
mens vor, so dass im Interesse einer offenen Übermittlung der Antwort an die-
ser Stelle der Passus „keine Zustimmung zur Namensnennung durch den Auf-
tragnehmer“ eingetragen wurde.
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 6. In welcher Höhe wurden öffentliche Beratungs- oder Unterstützungsauf-
träge von der Bundesregierung und ihr nachgeordneter Behörden in den 
letzten drei Jahren an EY vergeben (bitte nach Jahr und Auftragswert 
aufschlüsseln)?

Die Angaben zu Frage 6 sind ebenfalls als Tabelle in der Anlage 1 enthalten.

 7. Wie viele Treffen haben seit Bekanntwerden des Wirecard-Skandals zwi-
schen den Bundesministern und Bunesministerinnen der Bundesregie-
rung und Vertretern von EY stattgefunden (bitte Anzahl der Treffen je 
Bundesministerium und Gesprächsthema der jeweiligen Treffen auffüh-
ren)?

 8. Wie viele Treffen haben seit Bekanntwerden des Wirecard-Skandals zwi-
schen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Leitungsebenen der 
Bundesministerien und Vertretern von EY stattgefunden (bitte Anzahl 
der Treffen je Bundesministerium und Gesprächsthema der jeweiligen 
Treffen aufführen)?

Die Fragen 7 und 8 werden gemeinsam beantwortet.
Als Zeitpunkt „seit Bekanntwerden des Wirecard-Skandals“ wurde der 25. Juni 
2020 (Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch die Wirecard AG) 
zugrunde gelegt.
Die Angaben zu den Fragen 7 und 8 werden als Tabelle in der Anlage 3 darge-
stellt.

 9. Wie viele öffentliche Bedienstete sind derzeit in den Bundesministerien 
beschäftigt, die in vorherigen Arbeitsverhältnissen für EY tätig gewesen 
sind?

10. Wie viele öffentliche Bedienstete, die seit dem Bekanntwerden des Wire-
card-Skandals eine neue Anstellung in den Bundesministerien begonnen 
haben, sind in vorherigen Arbeitsverhältnissen für EY tätig gewesen 
sind?

Die Fragen 9 und 10 werden zusammen beantwortet.
Insgesamt sind derzeit 15 öffentlich Bedienstete in den Bundesministerien be-
schäftigt, die in vorherigen Arbeitsverhältnissen für EY tätig gewesen sind. 
Teilweise bestehen die Arbeitsverhältnisse bereits seit Jahren. Im Sinne von 
Frage 10 wurden seit dem 25. Juni 2020 (siehe Erläuterung zu den Fragen 7 
und 8) 4 Arbeitsverhältnisse identifiziert.
Die Ressorts weisen aber auch darauf hin, dass nicht in allen Bereichen Vortä-
tigkeiten erfasst werden bzw. diese nur durch Sichtung einzelner Akten auf-
wändig händisch zu ermitteln wären. Das war im Rahmen der Zeitvorgabe für 
eine Kleine Anfrage nicht realisierbar.
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